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Einzelfa1'prufung nach§ 3c UVPG (Screening)- Anhang 11-1: Formular zur Umwelterklärung 

Anhang 11-2: Formular zur Umwelterklärung1 

Bezeichnung des Vorhabens: ABS/NBS Stuttgart - Augsburg; Bereich Stuttga 
gen mit Flughafenanbindung; PFA 1.1 Talquerung mit Hauptbahnhof 
Blijudruckverfahren Umbau Gleisvorfeld 

Bjtte Anhang - Beiblatt zur Umwelterklärung - beachten! 

I Nr. Fragen: 
1 ·1. Fl_äcfien·/1.B'Openv_erbfäüch 

1a 

1b 

1c 

1d 

1e 

Werden außerhalb des Oberbaus mehr als 10 ha neu 
versiegelt? 

ja O 
nein l8J 

Werden außerhalb des Oberbaus mehr als 50 m' dau- ja O 
erhaft neu versiegelt? 
(abweichend davon gelten In einigen Bundesländern andere 
Werte, �- Anhang II) 

nein l8J 

Wird im Zuge der Bauarbeiten eine unbefestigte Flä- ja O 
ehe von mehr als 100 m2 bauzeitllch als Zufahrt, Bau
einrichtungsfläche, Lager etc. in Anspruch genom-
men? 

nein 181 

Finden außerhalb des Oberbaus Bodenbewegungen ja 
im Umfan von mehr als 200 000 m3 statt? nein 

Finden außerhalb des Oberbaus Bodenbewegungen ja O 
von mehr als 800 m3 statt? . 
(abweichend davon gelten In einigen Bundesländern andere 
Werte, vgl. Anhang II) 

nein l8J 

12. NJctitst'öfflicffii11mmfsslonen 

2a 

2b 

Können durch das Vorhaben die Grenzwerte der 26. 
BlmSchV überschritten werden und ist der fragliche 
Bereich allgemein zugänglich bzw. Privatgelände 
außerhalb des Betriebsoeländes? 
Können mit dem Vorhaben bau bedingt Sprengungen, 
erhebliche Erschütterungen oder Lännimmissionen 
verbunden sein? 

Ja O 
nein l8J 

ja O 
nein l8J 

Entscheidungsempfehlung (EBA) 

+ UVP wird empfohlen 
+ Nächste Frage_ 

+ Eine UVP·Pflicht ergibt sich aus diesem 
Tatbestand nicht. Eingriffsregelung be
achten und Naturschutzbehörden. betel
Jiger:i. Näc'1�te Frage. 

+ Nächste Frage 

+ Eine UVP-Pfllcht ergibt sich aus diesem 
Tatbestand nicht. Eingriffsregelung ab
arbeiten und Naturschutzbeh. beteiligen. 
Nächste Fr;me 

+ Nächste Frage 

+ UVP wird empfo_hlen 
+ Nächste Frage 

+ Eine UVP-Pflicht ergibt sich aus diesem 
Tatbestand nicht. Elngriffsregelung ab
arbeite11 4nd Natursct,utzbeh. beteiligen. 
Nächste Frage 

+ Nächste Frage 

UVP wird empfohlen 

Nächste Frage 

UVP wird empfohlen 
• 1 .. \ 

Nächste Frage \ 1.' 

2c Können durch das Vorhaben betriebsbedingt erhebli- ja O + UVP wird empfohl�n 

3a 

3b 

ehe Lärm- / Erschütterungsimmlssionen entstehen? 

Können beim Vorhaben bau- oder betriebsbedingt ja O 
besonders Oberwachungsbedürftige Abfälle anfallen? 

nein l8J 
Können durch bau- oder betriebsbedingte Emissionen ja O 
die Prüf-, Maßnahmen- oder Vorsorgewerte nach 
Anhang 2 zur Bundes-Bodenschutz- und AIUastenver
ordnung überschritten werden? 

nein l8J 

+ UVP wird empfohlen, sofern der Vorha
benträger nicht gesondert begründet, 
dass erhebliche nachteilige Umwelt
auswirkungen nicht zu erwarten sind. 

+ Nächste Frage 

+ UVP wird empfohlen, sofern der Vorha
benträger nicht gesondert begründet, 
dass erhebliche nachteilige Umwelt
auswirkungen nicht zu erwarten sind. 

+ Nächste Frage. 

1 
Die Beantwortung der Fragen 5-7 In Teil B Ist dem Vorhabentrager freigestellt, wird jedoch empfohlen. Sofern die Fragen 5-7 nicht be

antwortet werden, hat der zuständige Mitarbeiter des EBA die erforderlichen Daten unter Beteiligung der Fachbehörden zu beschaffen, was 
in der Regel mit einer erheblichen Verzögerung der Antragsbearbeitung verbunden sein dilrfte, da dem EBA die flächenspezifischen Daten 
regelmäßig nicht vorliegen. 



E,nzelfallprüfung nach § 3c UVPG (Screening) • Anhang 11-1: Formular zur Umwelterklärung 

!Nr. Fragen: 1 Entscheidungsempfehlung (EBA) 
3c Können durch das Vorhaben schädliche Bodenverän- ja 0 + UVP wird empfohlen. Auf die UVP kann 

derungen, Verdachtsflächen, Altlasten, altlastenver· verzichtet werden, wenn der Vorha-
dächtlge Flächen oder Deponien mobilisiert oder ver- benträger die Vermeidung vpn nega-
ändert werden? tiven Umwelt- und Gesundheitsauswir-

kungen n�chweist. Zuständige Beh. 
beteiligen. 

nein 181 + Nächste Frage 
3d Kann sich durch das Vorhaben die Unfallgefahr erhö- ja 0 + UVP wird empfohlen 

hen? nein l8l + Nächste Frage 
3e Kann das Vorhaben zu einer erheblichen Erhöhung ja 0 + UVP wird empfohlen 

von Luftverunreinigungen führen? nein l8l + Nächste Frage 

ener;[(3f.ößenW-erte 
4 Werden durch das Vorhaben Größen- oder Leis- ja 0 + UVP wird empfohlen 

tungswerte nach Anlage 1 zum UVPG überschritten ? nein181 + Nächste Frage 

( !!S� BQ'.eliit'facfitlgungen(von[Sclftitiijebleten/l!_öbjekten 

c 

5a Liegt im Wirkraum des Vorhabens ein FFH- Gebiet ja O 
oder Vogelschutzgebiet? 

+ FFH-Vorprüfung Ist durchzt.Jführen (sie
he Urnwettleltfaden Teil IV) 

5b 

Sc 

5d 

nein 181 
Findet das Vorhaben in Ja O 
• Natlonalparken, 
• Naturschutzgebieten, 
• Kemzonen von Biosphärenreservaten oder 
• Wasserschutzgebieten (Zone 1) 
statt und kann es der Schutzverordnung zuwiderlau-
fen? nein 18] 

Findet das Vorhaben in ja O 
• Landschaftsschutzgebieten und Biosphärenreser-

vaten (ohne Kemzonen} 
• Biotopen nach § 30 BNatSchG 
statt und kann es der Schutzverordnung zuwiderlaufen 
bzw. können durch das Vorhaben 
• Naturdenkmale, 
• geschützte Landschaftsbestandteile, 
unmittelbar beeinträchtiat werden? nein l8J 

Findet das Vorhaben in ja O 
• Bodenschutzgebieten, 
• Wasserschutzgebieten (außer Zone 1) 
• Heilquellenschutzgebieten, 
• Schutzgebieten nach dem Bundeswaldgesetz 
statt und kann es der Schutzverordnuna zuwiderlaufen nein l8l 

+ Nächste Frage 
UVP wird empfohlen. Auf eine UVP 
kann in Einvernehmen mit den zustän
dlg en Beh. verzichtet werden, wenn die 
Beeinträchtigungen gering sind. Ein
griffsregelung und Befreiungsvorausset
zungen sind abzuarbeiten. 
Nächste Frage 
Eingriffsregelung und Befreiungs
voraussetzungen sind abzuarbeiten. Mit 
der zuständigen Behörde ist abzuklären. 
ob besondere einzelfallbezogene Grün-
de für die Durchführung einer UVP �pfe- ..,,�\()\\ • 
chen. Nächste Frage .. ..-,c. • 

(,.... T 

Nächste Frage ,.. \ , ' 
·,. 

\ .......... . 1 • '(' •• 

-1 ��· ,� 

Mit der zuständigen Behörde abzuklä· 
ren, ob besondere elnzelfallbezogene 
Gründe für die Durchführung einer UVP 
sprechen. Die Befreiungsvoraussetzun· 
gen sind zu prüfen. Nächste Frage. 
Nächste Frage 

5e Können durch das Vorhaben denkmalrechtlich ge- ja O + Die Erforderlichkeit einer UVP ist mit der 
schützte Objekte oder Bereiche in Anspruch genom- zuständigen Beh. abzuklären. Die Se-
men oder unmittelbar beeinträchtigt werden? freiungsvoraussetzungen sind zu prüfen. 

Nächste Frage. 
nein 181 + Nächste Frage -----------------------------------------�-----=-

!{6',\S®StfQ.e'JBeeffitractitlgunger:i v_on.SchutzgQtern ifächlf '1 UVPG' (s9weltlfüct'it-unt�r'1 �effässt)l 1! 
6a Sollen einheimische und standortgerechte Vegetation ja O + UVP wird empfohlen 

auf mehr als 1 ha beseiti t werden? nein 181 + Nächste Frage 
6b Sollen bauzeltlich oder dauerhaft einheimische und ja O 

standortgerechte Vegetation auf mehr als 50 m2 besei· 
tigt oder zurOckgeschnitten werden ? 

nein 181 
6c Können durch das Vorhaben besonders bzw. streng ja O 

geschützte Arten bauzeitlich oder dauerhaft beeinträch-
tigt werden? 

nein l8l 

+ Eine. UVP-Pfllcht ergibt sich aus diesem 
Tatbestand nicht. Eingriffsregelung 
abarbeiten und Naturschutzbeh. beteili
gen. Nächste Frage. 

+ Nächste Frage. 
+ Artenschutztabelle nach UmwelUeitfa

den, Teil V, ist vorzulegen. Nächste 
Frage. 

+ Nächste Frage. 



EinzelfallprOfung nach§ 3c UVPG (Screening)- Anhang 11-1: Fonnularzur Umwelterklarung 

I.Nr. Fragem 

6d Kann das Vorhaben die Barrierewlrkung für wandernde Ja D 
oder im Bahnbereich lebende Tiere erhöhen? 

nein l8l 

6e Kann das Vorhaben über einen Radius von 500 m Ja D 
hinaus sichtbar sein bzw. können Landschaftselemente 
zerstört werden, die über 500m hinaus landschaftsprä-
gend wirken 
und kann das Landschaftsbild Im Außenbereich da-
durch über den Radius von 500m hinaus erheblich 
beeinträchtiat werden? nein l8l 

6f Kann das Vorhaben über das Betriebsgelände der ja D 
Bahn hinaus sichtbar sein bzw. können über das Bahn-
gelände hinauswirkende landschaftsprägende Elemen-
te beseitigt werden 
und kann das Landschaftsbild dadurch Im Außenbe-
reich erheblich beeinträchtigt werden? nein l8l 

69 Wird außerhalb von Wasserschutzgebieten oder Heil- Ja D 
quellenschutzgebieten das Grundwasser offen gelegt, 
Grundwasser bauzeiUich oder dauerhaft abgepumpt 
bzw. werden Stoffe In das Grundwasser eingeleitet, 
Barrieren In das Grundwasser eingebracht oder 
Grundwasserbrunnen errichtet? 

nein l8l 

6h Werden innerhalb eines Überschwemmungsgebietes ja D 
• Flächen versiegelt, Abflusshindernisse vergrößert 
• der Retentionsraum vermindert 
bzw. werden Gewässer verrohrt/ ausgebaut? nein l8l 

61 Werden klimatische Ausgleichsräume/ Luftaustausch- ja D 
bahnen In ihrer Funktion erheblich beeinträchti t? nein l8l 

11-. $oilStfge1�rUndelfUr�diiilD.ufcfifilhTung(elh�rIUYP 
7 liegen sonstige Erkenntnisse vor, die für oder gegen ja l8l 

die Erstellung einer UVP sprechen? 
neinD 

Entscheldungsempfeh lung (!=BA) 

+ Slrid die bet1"9ff�11�, ��n �esonders 
oder streng geschützt; Entscheidung wie 
unle}' 6c. Ansci'n�ter( eirfgrjf{sregelung 
abarbeiten und:,.Näfüfschütziieh. öeteili-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

gen. Nächste f.rcigi;· · ·-· - - - -

Nächste Frage. 

Qie Notwendigk�ifim�t lfVJ; ist mit den 
Naturschutzbeh';: ::::abiu�lären. Sofern 
keine UVP dürc:hgefül'l!P'wird, ist die 
�ingriffsregelung �äri1ü;ffe'i,��ii Nächste 
Frage. 

Nächste Frage 
Eine UVP-Pflichjierg]bf.s]cti" aüs diesem 
Tatbestand nlcHt;fEsfwircf die· Abarbei
tung der EingrlffsregeltJfig!"i:ind; die Betei
llgung cier N�1�]�r[z1,jR': �mpfQt,len. 
Nächste Frage 
Nächste Frage 

UVP wird emJ:ifci'1lef1 

Nächste Frage 
iJVP wird empf9hlen 
Nächste Frage 

,.:-v..\ gesonderte AngaMn""*'prüfen und weiter 
mJt El'!dbewertyng 
weiter mit Endbewerlung 

( Endbewertung: Sofern alle Fragen mit "nein" beantwortet wurden, �rd nach überschlägiger Prüfung die Durchführung 
einer UVP nicht empföhlen. Der Vorhabenträger kann durch zusätzliche Unterlagen begründen, dass eine Umweltver
träalichkeitsorüfuna verzichtbar ist. 

Wurde zur Beantwortung der Fragen ein Ortstermin durch den umweltfachlichen Mitarbeiter durchge- · ja l8J 
führt bzw. hat dieser Mitarbeiter Ortskenntnisse? nein D 

Die Umw�terklärung wurde gern. der Hinweise in An der Bearbeitung der Umwelterklärung hat als umw�ltfachllcher 
��

ng IIF
ländig und zutreffend ausgefüllt Milarbeiter_cgemäß EBA-Liste) �ilgewirl<t /-(_, s,& Q � i.c 

.:w.-cr. .... , .. �lc,J.. .. rx�.��-$.. � ....... .. s.�/k.'!:,.ef. .. ...rr+ .. .9..� w 
ProjekUeiler Ort � Datum Untersc11r1ft des umweltrachltchen Mltafbelters 6� ·fl Datum 

Qualifikation (nur externe Fachgutachter): 
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. Projekt Stuttgart 21 
Planfeststellungsabschnitt 1.1 - Talquerung mit Hauptbahnhof 
Blaudruckverfahren Umbau Gleisvorfeld 

Beiblatt: 
Erläuterungen zur Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG (Screening) 
Im Rahmen des vorliegenden Blaudruckverfahrens wurde umweltfachlich geprüft, ob sich aus den 
neuen planerischen Voraussetzungen sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht zu
sätzliche oder neue Eingriffstatbestände in die Schutzgüter gern. UVPG ergeben. Da dies im vor
liegenden Planfall nicht zutrifft, wurde das Formular zur Umwelterklärung in den Punkten 1-6 
durchgehend mit „nein� beantwortet. Aus Sicht des Vorhabensträgers ergibt sich durch die Plan
änderung also weder eine UVP-Pflicht noch das Erfordernis der Anwendung der Eingriffsregelung. 
Dies begründet sich im Wesentlichen aus folgendem Sachverhalt: 

1. Mit Planfeststellungsbeschluss vom 28.01.05 wurden die Eingriffe im Bereich des Gleisvor
feldes bereits umwelt- und naturschutzrechtlich genehmigt. 

2. Im Zuge der Planänderung werden lediglich innerhalb des planfestgestellten Bereichs Än
derungen vorgenommen, so dass sich keine neuen Eingriffstatbestände ergeben. 

3. Zusätzliche umwelt- oder naturschutzrechtliche Eingriffe, die die Anwendung der Eingriffs
regelung oder gar eine UVP erfordern würde, können also durch die Planänderungen im 
Bereich des Gleisvorfeldes nicht entstehen. 

Stuttgart, 04.04.08 
DB ProjektBau 

gez. Manfred Schenk 
FachproJekUefter Umwelt I Ökologfe 
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Projekt Stuttgart 21 
Planfeststellungsabschnitt 1.1 - Talquerung mit Hauptbahnhof 
Blaudruckverfahren Umbau Gleisvorfeld 
Umweltfachliche Stellungnahme zum Stü.tzbauwerk 

Ergänzend zur bereits erfolgten und eingereichten Einzelfallprüfung nach§ 3c UVPG (Screening) 
und den entsprechenden Erläuterungen dazu, ist für das geplante Stützbauwerk folgendes festzu
halten: 

1. Die geplante Stützwand des Blaudruckverfahrens befindet sich im Bereich des Böschungsfußes 
der ursprünglich an dieser Stelle geplanten Böschung mit Stützbauwerk. D. h. es erfolgt gegen
über der ursprünglichen Planung kein nennenswerter zusätzlicher Flächenumgriff. 
2. Die Lage des Bauwerks befindet sich im Bereich des später zu erstellenden S-Bahntunnels, der 
in offener Bauweise erstellt wird. D. h. bei der vorliegenden Planung des Blaudrucks handelt es 
sich lediglich um die vorgezogene Erstellung einer ohnehin später an dieser Stelle erforderlichen 
Verbauwand. 
3. Die umwelt- und naturschutzrechtlichen Eingriffstatbestände sind also bereits durch die vorhan
dene UVP und den LBP für die Planfeststellungsabschnitte PFA 1.1 bzw. PFA 1.5 erfasst und 
planrechtlicti per Beschluss genehmigt. Zusätzliche oder neue Eingriffstatbestände in die Schutz
güter gern. UVPG ergeben sich durch die Planung der Stützwand im Blaudruck nicht. Eine UVP
Pflicht besteht aus diesem Sachverhalt heraus daher nicht. 

Insofern treffen die Aussagen in der bereits eingereichten Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG 
(Screening), auf die an dieser Stelle verwiesen wird, auch für die geplante Stützwand des Blau
drucks zu. 

Stuttgart, 07.10.08 
DB Proje 

g . re 
Beauftragter für Umweltschutz 


